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1. Was ist eine Personalprdalatur?

Eine Personalprélatur ist in dem
Sinne ein Teil der katholischen
Kirche, dass sie von bestimmten
Glaubigen gebildet wird und
hierarchisch strukturiert ist. An der
Spitze steht als Prinzip ihrer Einheit
jeweils ein Oberhirte (Pralat), den
Priester und Diakone unterstiitzen.
Spezifisch fur Personalpralaturen ist,
dass sie ergdnzend fordern, was die
Bistumer fir das christliche Leben
und den Evangelisierungsauftrag der
Kirche leisten. Dabei gehoren die
Glaubigen einer Personalprélatur
weiterhin ihrer jeweiligen Ditzese
an.

Dieser erganzende Charakter der
Personalprélaturen kann
unterschiedlichen Bedarfslagen
entspringen, soll aber stets dem
geistlichen Wohl der Glaubigen
dienen. So konnte beispielsweise
eine Personalprélatur geschaffen



werden, um die Teilnahme von
Glaubigen mit
Migrationshintergrund am
kirchlichen Leben zu fordern. Ein
entsprechend qualifizierter Klerus
wiurde sich dann um diese Christen
kiimmern. Oder eine vorhandene
kirchliche Einrichtung mit eigenem
Charisma — was bedeutet, dass sie als
Geschenk Gottes an die Kirche
entstanden ist — besitzt bereits die
typischen Merkmale einer
Personalprélatur, wie dies beim Opus
Dei der Fall ist.

2. Wie entsteht eine Personalpralatur?

Die Kirche selbst trifft unter der
Leitung des Papstes die
Entscheidung, eine Personalpralatur
mit dem Ziel wirksameren Dienstes
an den Glaubigen zu errichten.
Zuvor mussen die betroffenen
Bischofskonferenzen befragt worden
sein. Eine solche Entscheidung setzt
naturlich die unabdingbaren



Elemente einer Personalpréalatur
voraus, also eine Gemeinschaft von
Glaubigen, denen ein Oberhirte
(Pralat) vorsteht und den wiederum
sein Klerus pastoral unterstiitzt,
sowie ein spezifischer kirchlicher
Bedarf.

3. Seit wann gibt es
Personalpralaturen?

Zwar gab es schon vor dem Zweiten
Vatikanum &hnliche hierarchische
Strukturen von personalem Typus,
doch geht diese Rechtsfigur auf einen
apostolischen Impuls des Konzils
zuruck, der spater in das heute
geltende kirchliche Gesetzbuch
aufgenommen wurde. Mit der
Apostolischen Konstitution Ut sit
vom 28. November 1982 errichtete
dann Johannes Paul II. das Opus Dei
als erste Personalpralatur.

4. Wie viele Personalprdlaturen gibt
es derzeit?



Bisher nur das Opus Dei. Das es noch
nicht mehr sind, liegt an der Neuheit
dieser Rechtsform. Die in Frage
kommenden Einrichtungen miussen
solide kirchliche Gebilde darstellen
und sich harmonisch in die Bistimer
einfliigen, in denen sie tatig werden
sollen. Aufderdem gibt es andere
kirchenamtliche Einrichtungen mit
ahnlichem Aufbau, etwa die
Militdrordinariate. Auch sie sind
personal und ergidnzend zu den
Didzesen strukturiert.

5. Personalpralaturen, Diozesen,
religiose Orden und kirchliche
Bewegungen: Wo liegen da die
Ahnlichkeiten und wo die
Unterschiede?

Unabhéngig von der Eigenart all
dieser kirchlichen Korperschaften,
hat jede davon Teil an Leben und
Sendung der einen Kirche. Daher
sind sie in die lebendige Communio



der Kirche berufen und sollen
wohlwollend miteinander umgehen.

Personalprélaturen und Didzesen
sind beide hierarchisch strukturierte
Korperschaften von Glaubigen. Die
Diozesen sind Teilkirchen und
umfassen alle Glaubigen eines
bestimmten Territoriums. Die
Personalprélaturen leben und
wirken innerhalb von einer oder von
mehreren Diozesen. Mit diesen
arbeiten sie dadurch zusammen,
dass sie ihr eigenes kirchliches Ziel
verfolgen. Denn gerade so ergianzen
das Wirken der Bistiimer.

Die Glaubigen konnen Verbande mit
unterschiedlichen kirchlichen Zielen
und Aufgaben bilden, ohne dass
diese Korperschaften von
hierarchischer Natur waren, wie es
Bistiumer und Prélaturen sind. Die
Zugehorigkeit zu bestimmten
Verbdnden bzw. Vereinigungen
erfordert keine spezifische Berufung,



etwa zu Bruderschaften und
Wohlfahrtsvereinen. Andere setzen
jedoch eine Berufung voraus, durch
die die Mitglieder Anteil an einem
bestimmten Charisma erhalten.

Die Orden und Kongregationen
umfassen Glaubige, die ein
besonderes Charisma bewegt, durch
ihr Leben und ihr apostolisches
Wirken offentlich und férmlich
Zeugnis abzulegen fir die Radikalitat
des Evangeliums.

Die kirchlichen Bewegungen sind
Vereinigungen charismatischen
Ursprungs. Ihre Mitglieder sind
Glaubige aller Art, besonders
normale weltliche Laien, die
untereinander briderlich und
apostolisch im Sinne ihres jeweiligen
Charismas verbunden sind.

6. Was war das Opus Dei vor seiner
Errichtung als Personalprdlatur, und
welcher Unterschied besteht zwischen
den Statuten von 1950 und von heute?



Vom Moment der Griundung am 2.
Oktober 1928 an war das Opus Dei
im Keim nichts anderes als es heute
in entfalteten Formen ist: ein Teil der
Kirche, hierarchisch strukturiert und
um ein Haupt geschart, damals den
heiligen Grinder und Priester
Josefmaria Escriva. Dieses
gesamtkirchliche Phdnomen
brauchte naturlich eine kirchliche
Anerkennung. So war es folgerichtig,
dass der Heilige Stuhl die
Umformung zu einer hierarchischen
Struktur an sich zog. Das war ein
langwieriger Prozess, was bei einem
so neuartigen Phdnomen im Leben
der Kirche nicht wundernehmen
konnte.

Die Rechtsform Personalpralatur
entspricht voll und ganz dem Wesen
des Opus Dei. Zuvor war es als
Sakularinstitut anerkannt worden.
Damit waren zwei wichtige Elemente
bestatigt: Dass Priester und Laien des
Opus Dei derselben kirchlichen



Korperschaft zugehorten und dass
dem Priester an deren Spitze gewisse
Leitungsbefugnisse zukamen. Die
Statuten von 1950 enthielten zwar
die unverfélschte Realitat des Opus
Del, aber zusatzlich auch Elemente,
die der Sdkularitat widersprachen,
wie sie dem Charisma des Opus Dei
eigen ist. Diese Elemente waren
eingefiihrt worden, um die
Einordnung unter die
Sakularinstitute zu ermaoglichen, sind
jedoch aus den Statuten der Pralatur
wieder restlos verschwunden.

7. Besitzt das Opus Dei als Pralatur
mehr Autonomie? Ist es so etwas wie
eine Kirche in der Kirche?

Kein Teil der Kirche ist eine , Kirche
in der Kirche®, sondern gerade das
Gegenteil: Alle kntipfen Bande der
Gemeinschaft im Sinne der
Gesamtkirche. Die Glaubigen des
Opus Dei sind als solche sowohl
Glieder der Universalkirche als auch



ihres jeweiligen Bistums und fiihlen
sich auch so. SchliefSlich nehmen sie
wie die anderen Glaubigen am
kirchlichen Leben teil. Dabei ist nicht
zu vergessen, dass diese Pralatur —
moglicherweise anders als kiinftige
Pralaturen - sich gerade nicht mit
der ordentlichen Seelsorge befasst —
also mit Taufen, Firmungen,
EheschliefSungen, Aussegnungen.
Dagegen widmet sie sich der Bildung
ihrer Angehorigen und aller, die sich
deren Apostolaten zuwenden — und
zwar mit Vortragen und Kursen
geistlicher Einkehr, den Studien der
kirchlichen Wissenschaften,
personlicher geistlicher Leitung usw.

Autonomie in der Kirche ist immer in
der Communio mit der
Universalkirche und dem Papst wie
auch mit den Teilkirchen und den
Bischofen zu verstehen. Beziiglich
des Opus Dei gilt dies fir seine
legitime Autonomie, seiner
kirchlichen Sendung



nachzukommen, und ansonsten fur
die mehr oder weniger grofe
Autonomie, die jedem Glaubigen
personlich wie auch jeder
kirchlichen Korperschaft zukommt.
Insofern besitzt das Opus Dei nun als
Personalprélatur jene Autonomie,
uber die hierarchisch verfassten
Strukturen der Kirche eben
verfiigen, deren Oberhdupter
bischofliche Vollmachten innehaben.
Diese Autonomie ist anders als
diejenige von Strukturen mit
Verbandscharakter.

8. Und was ist die Sendung der
Pralatur Opus Dei? Gibt es daran
etwas Eigenes, das sonst in der Kirche
nicht vorkommt?

Die Sendung der Pralatur Opus Dei
ist die Heilssendung der
Gesamtkirche. Sie wird umgesetzt
entsprechend dem eigenen Charisma
der Heiligung und des Apostolates in
der Berufsarbeit und im



gewohnlichen Umfeld. Das Eigene
von Charisma und Sendung des Opus
Dei ist wie stets bei den Charismen
eine Gabe Gottes. Er hat sie
zuvorderst dem heiligen Josefmaria
als dem Grunder, dann seinen
geistlichen Tochtern und S6hnen
anvertraut — und im Ubrigen allen
Menschen, die im grofderen oder
geringeren Mafde daran teilnehmen.
Es war nicht nur eine simple
Entscheidung tiber
Zweckmafigkeiten, die zur
Entstehung einer Pralatur fiihrte,
sondern dieses Charisma fiihrte aus
sich selbst heraus zur hierarchisch
strukturierten Korperschaft von
Glaubigen.

9. Wie und vom wem wird die
Pralatur Opus Dei geleitet?

Wie bei allen Pralaturen liegt die
Leitung bei einem Pralaten als
Oberhirten und seinen Vikaren.
Dabei stehen ihnen auf den



verschiedenen Ebenen Réte zur Seite,
in denen weitere Glaubige
zusammenarbeiten, darunter
zahlreiche Laien, Manner wie
Frauen. Auferdem leisten die Laien
bei der Organisation und
unmittelbaren Umsetzung der
Bildungsarbeit des Opus Dei einen
entscheidenden Beitrag.

10. Und wie finanziert sie sich?

Wie die Diozesen und die anderen
Pralaturen vor allem aus den
Zuwendungen ihrer Glaubigen und
andere Personen, die an ihrer
Sendung mitwirken. [Anm.d.Ubers.:
Diese Antwort lasst das deutsche
Kirchensteuersystem aufder acht.]
Apostolische Initiativen, bei denen
die Prélatur lediglich die Garantie
ihrer christlichen Pragung
ubernimmt, finanzieren sich auf
dieselbe Weise wie die sonstigen
Erziehungs-, Gesundheits- und



Sozialeinrichtungen des
betreffenden Landes.

11. Wer ist gegeniiber dem Prdlaten
weisungsberechtigt und wer ernennt
thn?

Pralat und Pralatur hdngen wie alle
kirchlichen Gebietskorperschaften
[Zirkumskriptionen] vom Heiligen
Stuhl ab, das heifst vom Papst und
der Kongregation fir die Bischofe.
Letztere ist das federfihrende Amt
fur alle Angelegenheiten der
Diozesen und Prélaturen.

Der Pralat wird vom Papst ernannt.
Dem geht statutengemafs ein
Auswahlverfahren voraus, wer der
geeignetste Priester fir dieses Amt
ist. Daran sind auch Laien der
Pralatur beteiligt. Danach kann der
Papst den Pralaten zum Bischof
ernennen. Das ist nicht notig,
entspricht aber sehr wohl dessen
hierarchischer Sendung als
Oberhirte. So war es bei den ersten



beiden Pralaten, Alvaro del Portillo
und Javier Echevarria.

12. Gehoren auch Laien zur Prdlatur
oder nur Priester?

Beide gleichermafden. Denn in der
Pralatur verhalt es sich nicht anders
als in der Kirche insgesamt und allen
ihren Teilen: Alle Glaubigen sind
grundsatzlich gleich in Bezug auf
ihre Wirde und Sendung als
Christen. Was das Priestertum
angeht, liegt zugleich eine
wesentliche Verschiedenheit vor, auf
der die organische Zusammenarbeit
von Priestern und Laien in der
Sendung der Kirche aufbaut. So sagte
Johannes Paul II. in Bezug auf die
Pralatur Opus Dei: "In erster Linie
mochte ich hervorheben, dafs die
Zugehorigkeit der Laienmitglieder
sowohl zu ihrer jeweiligen Teilkirche
als auch zur Pralatur, in der sie
eingegliedert sind, zur Folge hat, dafs
die besondere Sendung der Pralatur



in die Evangeliserungsbemiihungen
jeder Teilkirche muindet, wie dies das
I1. Vatikanische Konzil vorgesehen
hat, als es die Einrichtung der
Personalprélaturen ins Auge

fafdte" (Ansprache, 17.03.2001).

Fasste man Pralaturen ausschliefdlich
als Priester-Organisationen auf,
widersprache das sowohl der Realitat
des Opus Dei wie auch der Neuheit
und spezifischen Eigenart solcher
Pralaturen. Nach dieser Sichtweise
waren die Prilaturen
Klerikerverbande, die Priester
inkardinieren konnen. Derlei
Institutionen sind sicher sehr wichtig
fir das Leben der Kirche, aber
Pralaturen sind sie nicht - wegen
ihres Vereinigungscharakters sowie
ihrer ausschliefslich klerikalen
Beschaffenheit.

Andererseits gehort zum Opus Dei -
und zwar untrennbar mit ihm
verbunden - eine



Klerikervereinigung, die
Priestergesellschaft vom Heiligen
Kreuz. Diese Gesellschaft betrifft
allein das geistliche Leben ihrer
Mitglieder. Sie verandert die
pastorale Arbeit dieser Priester in
keiner Weise. Mitglieder in dieser
Vereinigung sind einerseits Priester
der Pralatur, andererseits andere
Weltpriester. Auch sie haben den Ruf
zum Opus Dei empfangen, so dass sie
gerade in ihrer Priesterberufung
danach streben, heilig zu werden. Sie
bilden keine Gruppe fir sich,
sondern fiigen sich voll und ganz in
ihre DiOzese ein, die ja der Ort ihres
kirchlichen Dienstes ist. Je mehr und
je herzlicher sie ihrem
Didzesanbischofs gehorchen, umso
fruchtbarer kann ihre Arbeit
werden. Denn seine Autoritét ist fur
sie die einzig mafigebliche,
unbeschadet ihrer briderlichen
Verbundenheit mit anderen
Priestern.



13. Welchen Unterschied gibt es
zwischen einem normalen, mehr oder
weniger praktizierenden Katholiken
und jemandem vom Opus Dei?

Eigentlich keinen. Ein Angehoriger
des Opus Dei ist ja ein normaler
Katholik, der im Rahmen seiner
Berufung als Christ dem spezifischen
Ruf gefolgt ist, Teil einer geistlichen
Familie und ein guter Christ zu
werden, der der Kirche dient. Dieser
Ruf hebt ihn nicht von anderen
Christen ab und wandelt seine
Existenz auch nicht zu einem
kirchlich-6ffentlichen Zeichen der
Nachfolge Christi um, wie das bei
Ordensberufungen der Fall ist. Die
Sakularitat ist allen Mitgliedern des
Opus Dei entscheidend wichtig, auch
denen, die als Teil ihrer Berufung
ehelos leben. Wenn unter normaler
Katholik aber einer verstanden
werden soll, der mit dem Herrn und
der Kirche nicht so eng verbunden
lebt, dann setzt sich ein Glaubiger



der Prdlatur Opus Dei entschieden
davon ab. Er versteht es ja im
Gegenteil als Teil seiner Aufgabe,
andere daran zu erinnern, dass ein
normaler Junger Christi seinem
Herrn bedingungslos folgen sollte.
Ein derartiger Lebensstil mag
uberraschen, wenn man ihn nicht
aus einem echt christlichen
Blickwinkel betrachtet.

14. Wieso braucht man fiir die
Mitgliedschaft in einer Prdlatur eine
spezifische Berufung?

Naturlich ware diese Voraussetzung
nicht fur solche Personalpralaturen
notig, die aufgrund hochst
unterschiedlicher Umstande
entstehen konnten, etwa sozialer
Gemeinsamkeiten ihrer
Angehorigen.

Hingegen kann die Voraussetzung
notig sein, wenn die kirchliche
Korperschaft selbst eine spezifische
Berufung erfordert. Und das ist beim



Opus Dei der Fall. Was vom Heiligen
Geist kommt, erkennt die Kirche an
und fordert es. Kdme sie nicht von
Gott, verlore die ganze Pralatur Opus
Dei ihre Existenzberechtigung.

15. Wozu verpflichtet man sich beim
Eintritt ins Opus Dei?

Die Aufnahme in die Pralatur Opus
Dei ist zuinnerst an eine personliche
Berufung des betreffenden Christen
gebunden. Daher gehort zur
Aufnahme die Festlegung, all das zu
leben, was diese Berufung mit sich
bringt. Nach aufen spielt sich das
immer nur auf der Ebene des
kirchlichen Lebens der Person ab,
betrifft also nicht ihre zeitlich zivilen
Angelegenheiten. Es geht um
Verpflichtungen in Bezug auf das
spirituelle Leben, auf die eigene
Bildung sowie auf die aktive
Teilnahme an den apostolischen
Aktivitdten der Pralatur. Das sind
samtlich Bereiche, in denen die



katholischen Glaubigen frei sind,
diesem oder jenem Weg zu folgen.
Von daher harmoniert die
Verpflichtung auf die Pralatur
vollkommen mit allen anderen
Pflichten. Das sind einmal Pflichten
gegenuber Weltkirche und Bistum,
aber auch die sonstigen
Obliegenheiten, die jemand von
Natur aus zukommen oder die er von
sich aus ibernommen hat. Die
Bindung an das Opus Dei hilft dem
Einzelnen ja gerade, seinen
normalen Verantwortlichkeiten in
Kirche und Zivilgesellschaft
insgesamt nachzukommen.

Bei einem Teil der Mitglieder umfasst
die Bindung auch die apostolische
Ehelosigkeit und einen besonderen
Grad der Verfliigbarkehit im Dienst
an den apostolischen Tatigkeiten der
Préalatur.

16. Welche Beziehungen unterhdlt das
Opus Dei als Institution mit den



Bistiimern? Stimmt es seine pastorale
Arbeit auch mit Ordensinstituten und
sonstigen kirchlichen Gruppierungen
ab?

Wenn die Pralatur in einer Didzese
prasent ist, fugt sie sich dort lebendig
ein. Das Opus Dei halt laufenden
Kontakt mit dem Bistum
beziehungsweise dem Bischof. Die
rechtsverbindliche Zustimmung des
Bischofs braucht es aufserdem, wenn
es in einer Diozese beginnen oder
neue Zentren aufmachen mochte.
Entscheidend sind jedoch laufende
Kontakte, weil sie zu einer
reibungslosen Abstimmung mit dem
Bistum und den pastoralen Zielen
des Bischofs verhelfen.

Die Pralatur Opus Dei lebt in der
Gemeinschaft mit allen kirchlichen
Korperschaften, die im jeweiligen
Bistum préasent sind. Im Rahmen der
legitimen Autonomie aller Beteiligten
bietet das Zusammenleben in der



Diozese reichlich Gelegenheiten zu
Kontakt und Zusammenarbeit. Das
Opus Dei sondert sich nicht ab.
Gerade weil es keine Vereinigung ist
auch nicht so auftritt, konnen seine
Mitglieder tberall in kirchlichen
Vereinigungen ihrer Wahl
mitmachen, soweit sie eine sakulare
Grundausrichtung haben.

17. Was hat ein Bistum vom Einsatz
der Mitglieder des Opus Dei?

Die Arbeit, ja das ganze Leben der
Mitglieder des Opus Dei ist — sofern
sie ihrer Berufung treu sind - ein
spirituelles und apostolisches Gut der
Diozese, in der sie leben. Nicht
anders als bei der immensen
Mehrheit der Katholiken spielt sich
dieser spirituelle Beitrag zum Wohl
des Bistums im zivilen Leben ab.
Genau so entspricht es dem
Charisma des Opus Dei. In den
Bereichen Familie, Kultur,
Wirtschaft, Politik haben die



Mitglieder des Opus Dei ndmlich
Freiheit und Autonomie wie alle
anderen Burger. Dort ist es, wo sie
sich im Sinne des Evangeliums
verausgaben, das heif3t den anderen
um Gottes willen dienen wollen.

pdf | automatisch generiertes
Dokument von https://opusdei.org/de-at/

article/interview-was-ist-eine-

personalpralatur/ (02.03.2026)


https://opusdei.org/article/en-que-se-beneficia-la-diocesis-con-el-trabajo-de-los-fieles-del-opus-dei/
https://opusdei.org/de-at/article/interview-was-ist-eine-personalpralatur/
https://opusdei.org/de-at/article/interview-was-ist-eine-personalpralatur/
https://opusdei.org/de-at/article/interview-was-ist-eine-personalpralatur/

	Interview: Was ist eine Personalprälatur?

